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Fürsorge
^

sûr Taubstumme und Gehörlose^ -Ä
Taubstummenhilse Zurich. Aus dem Iah

resbericht >999. — Allgemeines: Der
Präsident der Betriebskommission, Herr
Direktor Hepp, dem das Hauptverdienst bei der
Gründung und beim Ausban der Tanbstnm
menhilfe zukommt, übergab die Leitung der
Kommission im Herbst 1997 Herrn Tanbstnm
menlehrer Knnz. Wie früher arbeiteten in der
Betriebskommission als Fachleute die Herren
Locher und Sinz mit.

Wohnheim: Von den Lehrlingen und
Arbeitern der Werkstätten wohnten 15 im eige-
neu Wohnheim. Damit die vorhandenen 18
Plätze fortwährend besetzt und dem Heim da-
durch Verluste erspart blieben, wurden drei
Lehrlinge der Maschinenfabrik in Oerlikon für
so lange in das Wohnheim aufgenommen, als
der Platz nicht für die eigenen Bedürfnisse
erforderlich war. — Fräulein Grüfsi, die dem
Heim seit der Eröffnung als Hausmutter
Vorstand, verheiratete sich und trat auf Ende Jahr
von ihrer Stelle zurück. Dank ihrer umsich
tigen und außerordentlich tatkräftigen und
zweckmäßigen Leitung und Arbeit, blieb das
Wohnheim bisher vor jeglichen Störungen
verschont. Vorstand und Betriebskommission
danken der scheidenden Hausmutter für ihr
Wirken im Wohnheim. — Als Nachfolgerin
wurde gewählt: Fräulein Dora Lieberherr,
Hausbeamtin.

Gewerbeschule: Der Unterricht in der
eigenen Gewerbeschule wurde durch Herrn
Direktor Hepp und durch die Herren Tanbstnm-
menlehrer Kunz und Walther erteilt. Die
bisherigen Erfahrungen zeigen, daß für
Taubstumme eine besondere Gewerbeschule nnent-
behrlich ist: nur durch den besonderen Unterricht

wird Gewähr dafür geboten, daß gehörlose

Lehrlinge durch die Gewerbeschule wirklich

gefördert werden.
S ch n e i d e r l e h r w e r k st ä t t e: In der

Schneiderlehrwerkstätte waren Ende Jahr neun
taubstumme und ein schwerhöriger Lehrling
beschäftigt. Sieben davon kamen ans dein Kau
ton Zürich, zwei aus dem Kanton Aargan und
einer ans dem Kanton Bern. Alle zehn Lehrlinge

waren weniger als zwanzig Jahre alt.
Während des Jahres traten zwei Lehrlinge
aus und drei ein. Die Ausgetretenen eigneten

sich für den Beruf leider nicht und wurden
darum rechtzeitig ans eine andere Arbeitsmöglichkeit

hingewiesen.
Das Lehrprogramm der Schneiderlehrwerk

stätte wurde dem neuen Reglement über die

Ausbildung im Schneidergewerbe, das vom
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartemenr
verbindlich erklärt wurde, angepaßt. Die An
fordernngen an die Schneiderlehrlinge bei den

Lehrabschlußprüfungen wurden erhöht. Die
Lehrdaner wurde ans 9H-H Jahre verlängert.

Bis heute konnte das Lehrprogramm im all
gemeinen eingehalten werden: leider aber
zeigte sich, daß viele der taubstummen Lehr
linge nur mit größter Mühe dem heute ver
langten, raschen Arbeitstempo folgen können.
Das wird zur Folge haben, daß sie sich erst
nach längerer Zeit der Einarbeitung nach der
Lehre im freien Erwerbsleben halten können.
Die Anlehrlinge können verschiedene Fächer
wie Sprache, Lebcnsknnde, Rechnen genieinsam
mit den Lehrlingen besuchen, damit sie, ini
Falle sich ihr geistiger und körperlicher Zustand
bessern sollte, doch noch zu einer vollen Lehre
aufrücken könnten.

Weil einige der Lehrlinge nur so weit
ausgebildet sind, daß sie nutzbare Arbeit leisten,
mußte für sie genügend Arbeit beschafft werden.

Die Betriebskommission gab ihre
Zustimmung dazu, daß der Leiter der Schneide
rei sich bei Privaten und Anstalten um die er
forderlichen Aufträge bewarb. Die Konfektions
arbeit eignet sich weniger, weil die Lehrlinge
langsam arbeiten und der Verdienst dabei sehr
gering bleibt. Schließlich wird bei der Lehr
lingsprüfnng nur Maßarbeit verlangt. Eine
tüchtige Ausbildung in der Maßschneiderei legt
den Grund für ein gutes Weiterkommen auch
in der Konsektionsschneiderei.

Werkstätte für Lederwaren: Diese war
von Ansang an ein Sorgenkind. Sie blieb es

auch im vergangenen Jahr. Die Krise wurde
vermehrt und schmerzlich spürbar. Die
Aufträge gingen zurück oder waren nur schwer
und zu tiefen Preisen erhältlich. Zufolge der
Abwertung stieg der Peis für das Rohmaterial
um rund 49 A. Genügende Ledervorräte wa
ren nicht vorhanden. Früher in Auftrag ge

nvmmene Bestellungen zu niedrigen Preisen
mußten mit großen Verlusten ausgeführt wer
den oder es mußte von den Kunden ein Ver
zicht auf die Lieferung erwirkt werden. Ans
träge für rund Fr. 29,999.— konnten ans die

sein Grunde gar nicht ausgeführt werden. Das



Betriebskapital mangelte je länger je mehr.
Auch eine geschäftskundigere und gewissenhaft
tere Betriebsleitung, als wie sie der Abteilung
für Lederwaren Vorstand, hätte sich nur schwer
durch die unübersehbaren Schwierigkeiten Hirn
durch zurecht gesunden.

Eine umfassende Neuorganisation der Leder-
werkstätte ist dringend notwendig.

^ Aus Taubstummenanstalten

Was ans ihnen wird.

M ädchen:
!l Hansdienst in bäuerlichem Hanshalt '

7 Hausdienst in nichtbäncrlichem Haushalt;
8 Hausdienst bei den Eltern
9 Hansdienst Aushilfe daheim;
4 Schneiderinnen ;

9 Weissnäherinnen;
l Stickerin:
1 Glätterin;
2 Heimarbeit beruflich;
4 Fabrik?
l Handel, Migros;
1 Verunglückte Lehre;
4 Versorgung im Bürgerheim;
4 Stellenlos.

Vergeichen wir diese Zahlen mit dem Ergebnis
bei den schulentlassenen Knaben, so finden

wir die bemerkenswerte Uebereinstimmung, daß
bei den Mädchen mehr als die Hälfte in die
Hanswirtschaft kommt, wie bei den Knaben
mehr als die Hälfte zur Landwirtschaft. Aber
eilt großer Unterschied besteht darin, daß bei
den Mädchen nur ein Fünftel einen Beruf
erlernt gegenüber einem Drittel bei den Knaben.

In dieser Hinsicht war der Unterschied
zwischen den Knaben und den Mädchen immer
groß, früher noch mehr als jetzt. Woran mag
das liegen? Erstens gibt es für die weiblichen
Tanbstnmmen weniger Berufsarten als für
die männlichen. Der Schneiderinnenbernf ist
stark von der stets wechselnden Mode bestimmt
und stellt daher an Geschmack und Geschicklich
keit größere Anforderungen als der Schneider-
bernf. Das Waschen und Glätten ist nur für
kräftige Töchter geeignet. Auch ist das Mäd
chen schutzbedürftiger als der Knabe, darum
kommt bei den taubstummen Mädchen die

Heimversorgung mehr in Frage als bei den

tanbstnmmen Jünglingen.
Es lohnt sich, die obige Erhebung mit früheren

zu vergleichen. Im Jahre 1912 wurden
von den schweizerischen Taubstummenanstalten
über 424 feit 1999 ausgetretene weibliche
Zöglinge Angaben gemacht. Im Jahr 1928
umfaßte die Erhebung 596 seit 29 Jahren
aus neun Anstalten ausgetretene weibliche
Zöglinge. Es ergibt sich nun folgendes Bild:

von 424 weibl. Taubst, von 53L weibl. Taubst, von 52 weibl. Taubst
Es wnreu: im Jahre ISIZ im Jahre n>2« im Jahre IS37

Schneiderinnen oder Weißnäherinnen 89 — 21°/» 82 — 15 °/» 7 — 13,4°/»
Wäscherinnen und Glätterinnen 29—7°/» 19— 3,5 °/a 1—2 °/»

Fabrikarbeiterinnen 48—11°/» 98 — 18,3 °/o 4— 7,7°/»
im Hausdienst in Stellen 45 — 11°/» 63 — 11,75°/» 16 — 31 °/»

im Hausdicnst iin Elternhaus 171 40 °/° 237 44,20 °/° 11 ^ 21 «/»

Diese Zahlen ergeben folgendes:

1. Die Zahl der taubstummen Schneiderinnen

und Weißnäherinnen, ebenso die der
Glätterinnen und Fabrikarbeiterinnen geht
zurück.

2. Dafür erhöht sich die Zahl der in Stellen
Tätigen.

Diese Ergebnisse stimmen mit unseren
Beobachtungen überein. Die Schneiderei bietet
unseren tanbstnmmen Töchtern nicht mehr die
sichere Erwerbsquelle wie früher. Auch auf dem

Lande fangen die Frauen an, für sich und die
Kinder das Nötige aus dem Warenhaus zu
beziehen. Und in der Stadt hat nur Ausficht
auf Verdienst im Nähberuf, wer sehr rasch
arbeiten und sich neuen Forderungen der Mode
rasch anpassen kann. Wer langsam arbeitet,
wird ausgeschaltet oder muß sich mit einem
kleinen Lohn begnügen. Es hat keinen Wert,
ein taubstummes Mädchen, das Wohl schön,
aber zu langsam arbeitet, den Schneiderinnenberuf

erlernen zu lassen. Fände sich schließlich
auch eine wohlmeinende Lehrmeisterin, so be-
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